Vereinbarung

zwischen  

	Name
	
	Vorname
	

	geboren am
	
	Beruf
	

	Telefon
	
	Fax
	

	Ortsteil
	
	Straße
	

	PLZ
	
	Ort
	


im folgenden Übergeber genannt und
	Name
	
	Vorname
	

	geboren am
	
	Beruf
	

	Telefon
	
	Fax
	

	Ortsteil
	
	Straße
	

	PLZ
	
	Ort
	


im folgenden Übernehmer genannt

I. Der Übergeber händigt das nachstehend näher bezeichnete Tier unter folgenden Bedingungen aus:

Tiername .......................................................     Rasse ..............................................................

Fellzeichnung ..............................................................................................................................

Geschlecht ............................... kastriert ja / nein  Täto-Nr. ........................................................

Transponder-Nr ………………………………........................bei TASSO gemeldet    ja   /     nein

Verhalten/Haltung ........................................................................................................................

Alter/Geburtsdatum ................................. Impfung ....................nächste Impfung ....................

II. a.) Der Übernehmer verpflichtet sich, das Tier gemäß dem geltenden Tierschutzgesetz artgerecht zu halten. Ebenso erklärt der Übernehmer, das Tier niemals Qualen oder Experimenten auszusetzen. Ferner wird das Tier nicht an einer Kette, im Zwinger oder in schlecht belüfteten, zu kleinen, dunklen oder feuchten Räumen bzw., Käfigen gehalten.

b.) Um das bestehende Haustierelend nicht zu vergrößern, verpflichtet sich der Übernehmer, das Tier unfruchtbar machen zu lassen. Eine Zucht ist ausnahmslos nicht gestattet.

c.) Des weiteren verpflichtet sich der Übernehmer, das Tier nicht an Dritte auf Dauer weiter zu geben. Eine Veräußerung ist verboten. Sollte es aus irgendwelchen Gründen  dem Übernehmer nicht möglich sein, das Tier zu behalten, ist eine Weitergabe nur nach Rücksprache mit dem Übergeber möglich, wobei der Übergeber die Herausgabe an sich verlangen kann.

III. Bei Verlust oder Tod des Tieres wird der Übergeber unverzüglich darüber in Kenntnis gesetzt, wobei mögliche Schritte zur Wiederauffindung unternommen werden müssen.

IV. Der Übernehmer verpflichtet sich, dem Übergeber jederzeit die Möglichkeit zu geben, sich von dem Wohlergehen des Tieres zu überzeugen. Der Übergeber behält sich das Recht vor, das Tier bei groben Verstößen der Punkte I. – III. wieder an sich zu nehmen. Außerdem wird im Falle einer Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtungen der Übernehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000,00 € (eintausend EURO) zahlen. Dieser Betrag wird zum Zwecke des Tierschutzes verwendet.

V. Für die Gesundheit des Tieres wird keine Haftung übernommen. Der Übernehmer wurde vom Übergeber über die bisherigen Behandlungen in Kenntnis gesetzt. Evtl. weiter anfallende Tierarztkosten gehen zu Lasten des Übernehmers.
VI. Kostenerstattung für bereits erbrachte Leistungen....................................................._____________ EUR
Ort....................................................................     Datum..........................................................................
Unterschrift Übergeber ....................................      Unterschrift Übernehmer ...........................................

